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Ausgangslage 

In unserer Beratungspraxis machen wir immer 
wieder die Erfahrung, dass unsere Kundschaft 
von unseriösen Anbieter:innen privater Regis-
tereinträge kontaktiert wird, die für ihre Dienst-
leistungen teilweise horrende Preise verlan-
gen. Diese Firmen geben sich manchmal 
einen so offiziellen Anstrich, dass Verunsiche-
rung aufkommen kann, ob ein Eintrag in ihrem 
Register gesetzlich vorgeschrieben ist. In aller 
Regel sind diese Angebote zwar nicht illegal, 
aber unnötig und überteuert. Dieser Beitrag 
gibt eine kurze Übersicht über die wichtigsten 
öffentlichen Register der Schweiz bieten. 

Handelsregister 

Welche Angaben finde ich darin? 

Im Handelsregister sind sämtliche Kapitalge-
sellschaften (Aktiengesellschaft, GmbH, etc.) 
und Genossenschaften verzeichnet. Darüber 
hinaus müssen sich alle Kollektivgesell-
schaften eintragen lassen sowie Einzelunter-
nehmen mit einem Umsatzerlös von über 
CHF 100'000.00 pro Jahr und Vereine, die ein 
kaufmännisches Gewerbe führen. Neben der 
Firma und dem Sitz eines Unternehmens fin-
den sich darin insbesondere die Personen, 
welche für das Unternehmen wirksam un-
terschreiben können. Wenn Sie also mit ei-
nem Unternehmen einen Vertrag schliessen 
wollen, sollten Sie vorher einen Blick ins Han-
delsregister werfen! 

Wie kann ich Einsicht nehmen? 

Unbeglaubigte Handelsregistereinträge kön-
nen online auf www.zefix.ch abgerufen wer-
den. Beglaubigte Auszüge sowie Kopien von 
Anmeldungen und Belegen (z.B. Statuten, 
GV-Protokolle, etc.) müssen beim Handelsre-
gisteramt des Kantons bestellt werden, in wel-
chem das betreffende Unternehmen seinen 
Sitz hat. 

Was kostet das? 

Die Online-Abfrage auf www.zefix.ch ist gra-
tis. Für beglaubigte Auszüge und Belege 
sowie für Anmeldungen betreffend das eigene 
Unternehmen (Einträge, Löschungen, Mutati-
onen) verlangen die Handelsregisterämter 
Gebühren. Diese bemessen sich nach der eid-
genössischen Verordnung über die Gebühren 
für das Handelsregister vom 6. März 2020 
(GebV-HReg, SR 221.411.1). So kostet ein 
beglaubigter Handelsregisterauszug z.B. zwi-
schen CHF 10.00 und CHF 120.00. Die 

genauen Ansätze werden von den Kantonen 
festgelegt. 

Betreibungsregister 

Welche Angaben finde ich darin? 

Im Betreibungsregister finden sich alle natürli-
chen und juristischen Personen mit Sitz oder 
Wohnsitz in der Schweiz. Verzeichnet werden 
zunächst einmal alle Betreibungen, egal ob 
diese gerechtfertigt waren oder nicht, und 
zwar auch dann, wenn sie durch Rechtsvor-
schlag gestoppt wurden. Ebenfalls im Betrei-
bungsregister enthalten sind Pfändungen, 
Verlustscheine und Konkurse. Das Betrei-
bungsregister ist eine wichtige Informations-
quelle, wenn es um die Zahlungsfähigkeit ei-
nes/einer (möglichen) Geschäftspartner:in 
geht! 

Wie kann ich Einsicht nehmen? 

Ein Betreibungsregisterauszug muss beim 
Betreibungsamt am Sitz oder Wohnsitz der 
Person bestellt werden, über welche Auskunft 
verlangt wird. Das ist in vielen Kantonen auch 
über das Internet möglich. Wer einen Auszug 
über sich selbst bestellt, muss einen amtli-
chen Ausweis vorlegen. Auszüge über an-
dere Personen setzen voraus, dass ein Inte-
resse glaubhaft gemacht wird. Dabei genügt 
es in der Regel, wenn man belegen kann, 
dass man sich in Vertragsverhandlungen be-
findet. Möglich ist aber auch, dass ein:e mög-
liche:r Vertragspartner:in (z.B. Arbeitgeber:in, 
Vermieter:in, etc.) verlangt, dass man selbst 
einen Betreibungsregisterauszug vorlegt. 

Was kostet das? 

Ein Betreibungsregisterauszug kostet 
CHF 18.00. Wenn er nicht persönlich abge-
holt, sondern per Post zugestellt wird, kommt 
noch das Porto von CHF 1.10 hinzu. 

Strafregister 

Welche Angaben finde ich darin? 

Im schweizerischen Strafregister sind Perso-
nen aufgeführt, welche über einen bestimmten 
Zeitraum in der Schweiz rechtskräftig wegen 
eines Verbrechens oder Vergehens verur-
teilt worden sind. Schweizer Staatsangehö-
rige, welche im Ausland rechtskräftig verurteilt 
worden sind, sind ebenfalls im Register aufge-
führt. Es gibt einen Privatauszug und einen 
Sonderprivatauszug. Der Privatauszug gibt 
Auskunft über alle Urteile infolge Verbrechen 
und Vergehen (während den gesetzlichen 



 

3 
 

Eintragungsfristen) und darf zweckunabhän-
gig bestellt werden. Der Sonderprivatauszug 
gibt Auskunft über spezielle Tätigkeits- und 
Kontaktverbote etc., vor allem im Zusammen-
hang mit der Tätigkeit mit Kindern. Der Son-
derprivatauszug kann nur mit der Zustimmung 
des/der potenziellen Arbeitgeber:in bestellt 
werden, welcher den Auszug verlangt. 

Wie kann ich Einsicht nehmen? 

Ein Strafregisterauszug muss beim Bundes-
amt für Justiz bestellt werden. Man kann ihn 
online oder am Postschalter bestellen. Zu 
beachten ist jedoch, dass ein solcher nur per-
sönlich beantragt werden kann. Wenn Sie 
also über jemand anderen diese Auskunft ein-
holen wollen, müssen Sie die jeweilige Person 
auffordern einen Auszug zu bestellen und 
Ihnen dann auszuhändigen. 

Was kostet das? 

Sowohl ein Privatauszug als auch ein Sonder-
privatauszug kostet CHF 20.00. Bei einer On-
linebestellung kann direkt mit Kreditkarte, 
PostFinance oder Twint bezahlt werden. 

Grundbuch 

Welche Angaben finde ich darin? 

Das Grundbuch erteilt Auskunft über das Ei-
gentum und sonstige dingliche Rechte 
(Schuldbriefe, Dienstbarkeiten, etc.) an allen 
Grundstücken in der Schweiz. 

Wie kann ich Einsicht nehmen? 

Die wichtigsten Angaben wie Grundstückbe-
zeichnung, Eigentümer:in und Dienstbarkeiten 
können von jeder Person beim Grundbuch-
amt verlangt werden. In einigen Kantonen 
können diese Angaben auch bereits online, 
meist über das Geo-Informationssystem, ab-
gerufen werden. Weitere Informationen wie 
insbesondere die Grundpfandbelastung 
(Schuldbriefe, Hypotheken etc.) sowie die Be-
lege werden nur abgegeben, wenn ein Inte-
resse glaubhaft gemacht wird. Anders als 
beim Betreibungsregister sind die Schranken 
relativ hoch. Die Eigentümerschaft sowie Inha-
ber:innen anderer dinglicher Rechte am 
Grundstück erhalten aber einen vollständigen 
Auszug. 

 

 

Was kostet das? 

Eigentumsabfragen über das Internet sind in 
aller Regel kostenlos, wenn der betreffende 
Kanton solche überhaupt ermöglicht. Meist ist 
jedoch die Anzahl der Abfragen beschränkt 
(z.B. nicht mehr als fünf pro Tag). Ansonsten 
gelten die Tarife des jeweiligen Kantons. Im 
Kanton Basel-Stadt kostet ein unbeglaubig-
ter Grundbuchauszug CHF 20.00, ein be-
glaubigter CHF 40.00. 

Weitere Register 

Bei den oben aufgezählten Registern handelt 
es sich bloss um diejenigen, mit welchen wir 
und unsere Kundschaft am meisten in Berüh-
rung kommen. Die Aufzählung ist also keines-
wegs vollständig. Als Beispiele weiterer Regis-
ter können wir etwa die folgenden aufzählen: 

 Marken-, Patent- und Designregister 

(alle abrufbar unter www.swissreg.ch), 

geführt vom Institut für Geistiges Ei-

gentum (IGE) 

 Das Eigentumsvorbehaltsregister wird 

vom Betreibungsamt geführt. Ohne ei-

nen Eintrag darin ist ein Eigentums-

vorbehalt nicht wirksam. 

 Berufsspezifische Register wie An-

waltsregister, Medizinalberuferegister, 

Register der Revisionsaufsichtsbe-

hörde, etc. 

 Das Güterrechtsregister wurde mit der 

Eherechtsrevision von 1984 (in Kraft 

seit 1. Januar 1988) aufgehoben. 

Ganz vereinzelt gibt es noch altrechtli-

che Ehen, bei welchen es von Bedeu-

tung sein kann. 

 Das Telefonbuch ist kein öffentliches 

Register, da es nicht (mehr) von einer 

Behörde geführt wird. Seit 1997 ist 

der Eintrag freiwillig und seit Septem-

ber 2022 wird das Telefonbuch nicht 

mehr gedruckt, nur noch die «Gelben 

Seiten».
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Dr. iur. Lorenz Lauer, Advokat Uma Bitterli, MLaw, Juristische Mitarbeiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschliesslichkeit der Inhalte gestellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen ersetzen 
keine individuelle juristische Beratung. Sie sind unverbindlich und nicht Gegenstand eines anwaltlichen Beratungsvertrages. 

 

Referenzen: Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210), insb. Art. 942-977; Grundbuchver-
ordnung vom 23. September 2011 (GBV, SR 211.432.1); Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (Obligationenrecht, OR, SR 220), insb. Art. 927-943; 
Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV, SR 221.411); Verordnung über die Gebühren für das Handels-
register vom 6. März 2020 (GebV HReg, SR 221.411.1); Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. Ap-
ril 1889 (SchKG, SR 281.1), insb. Art. 8-8a; Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs 
vom 23. September 1996 (Geb­V SchKG, SR 281.35); Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB, 
SR 311.0), insb. Art. 365-371a; Verordnung über das Strafregister vom 29. September 2006 (VOSTRA-V, SR 331). 


